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Merkblatt und Formular des Sekretariats der WEKO: 
Relative Marktmacht 
vom 6. Dezember 2021 (revidiert am 4. Februar 2025) 

von der Wettbewerbskommission (WEKO) zur Kenntnis genommen 

Teil I: Merkblatt 

An wen richten sich dieses Merkblatt und das Meldeformular und was ist ihr Ziel? 

1 Auf den 1. Januar 2022 sind neue Kartellgesetzbestimmungen betreffend den Missbrauch re-
lativer Marktmacht in Kraft getreten (vgl. Art. 4 Abs. 2bis KG1 sowie Art. 7 KG). Dieses Merkblatt 
wurde im Hinblick auf das Inkrafttreten der neuen Gesetzesbestimmungen erstellt und 2025 
aufgrund erster WEKO-Entscheide zur relativen Marktmacht2 angepasst. Es soll einen Über-
blick über den Inhalt und die Bedeutung der Vorschriften zur relativen Marktmacht geben und 
kann unter Berücksichtigung der Entwicklungen in der Praxis weiter angepasst werden.  

2 Das Merkblatt richtet sich an Unternehmen, die möglicherweise vom Missbrauch eines relativ 
marktmächtigen Unternehmens betroffen sind, an Unternehmen, die allenfalls selbst relativ 
marktmächtig sind sowie an weitere Kreise, die sich über die Vorschriften zur relativen Markt-
macht informieren möchten. 

3 Ergänzt wird das Merkblatt durch ein Meldeformular (vgl. hinten Teil II: Meldeformular). Das 
Meldeformular soll betroffenen Unternehmen erlauben, den Wettbewerbsbehörden einen mut-
masslichen Verstoss gegen die Vorschriften zur relativen Marktmacht rasch und einfach an-
zuzeigen. 

Um was geht es? 

4 Das Kartellgesetz verbietet bestimmtes Verhalten von Unternehmen in einer relativ 
marktmächtigen Stellung. Relative Marktmacht liegt vor, wenn Nachfrager und 
Nachfragerinnen oder Anbieter und Anbieterinnen von Waren und Dienstleistungen mangels 
angemessener Alternativen von einem Unternehmen abhängig sind (vgl. hinten Rz 7 ff.). Die 
relative Marktmacht ist an sich nicht unzulässig. Verboten ist, dass das relative marktmächtige 
Unternehmen seine Stellung missbraucht, indem das abhängige Unternehmen im Wettbewerb 
behindert oder benachteiligt wird (vgl. hinten Rz 16 ff.). 

5 Liegt ein Verstoss gegen die Vorschriften zur relativen Marktmacht vor, so können einerseits 
die Wettbewerbsbehörden (WEKO und Sekretariat) einschreiten. Andererseits können die be-
troffenen Unternehmen ihre Rechte auf dem Zivilrechtsweg wahren. 

Wer kann sich auf die Vorschriften zur relativen Marktmacht berufen? 

6 Auf die Vorschriften zur relativen Marktmacht können sich Unternehmen im Sinne des Kartell-
gesetzes berufen. Als solche gelten sämtliche Nachfrager und Nachfragerinnen oder Anbieter 

 
1 Bundesgesetz vom 6.10.1995 über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, 
KG; SR 251). 
2 Abrufbar auf <https://www.weko.admin.ch> Praxis > Entscheide. 
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und Anbieterinnen von Gütern und Dienstleistungen im Wirtschaftsprozess, unabhängig von 
ihrer Rechts- oder Organisationsform (vgl. Art. 2 Abs. 1bis KG). Die Vorschriften zur relativen 
Marktmacht schützen folglich alle unternehmerischen Tätigkeiten, auch diejenigen der öffent-
lichen Hand (z. B. Spital). Wer nicht unternehmerisch tätig ist, insbesondere Konsumentinnen 
und Konsumenten, kann sich nicht auf die Vorschriften zur relativen Marktmacht berufen. 

Unter welchen Voraussetzungen ist ein Unternehmen als relativ marktmächtig 
anzusehen? 

7 Relative Marktmacht liegt vor, wenn ein Unternehmen beim Angebot oder bei der Nachfrage 
einer Ware oder einer Dienstleistung von einem anderen Unternehmen in einer Weise abhän-
gig ist, dass keine ausreichenden und zumutbaren Möglichkeiten bestehen, auf andere Unter-
nehmen auszuweichen (vgl. Art. 4 Abs. 2bis KG). Nach der WEKO ergeben sich daraus die 
folgenden Voraussetzungen für relative Marktmacht: 

 Es besteht eine Abhängigkeit (siehe unten Rz 9 ff.) eines Unternehmens vom relativ 
marktmächtigen Unternehmen; 

 Das abhängige Unternehmen verfügt über keine Gegenmacht (siehe unten Rz 12 f.); 

 Das abhängige Unternehmen ist nicht durch grobes Selbstverschulden in die Abhängig-
keit geraten (siehe unten Rz 14 f.). 

8 Unternehmen, die sich auf die Vorschriften zur relativen Marktmacht berufen, müssen sich in 
der Regel bereits erfolglos um zumutbare Ausweichmöglichkeiten bemüht haben. 

Wann ist ein Unternehmen abhängig? 

9 Ob ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, kann nicht generell und abstrakt beantwortet werden. 
Dies muss immer im konkreten Einzelfall beurteilt werden.  

10 Die Abhängigkeit kann verschiedene Ursachen haben. Möglich sind z. B. Konstellationen, in 
denen ein Wiederverkäufer oder eine Wiederverkäuferin auf das Führen von Waren bestimm-
ter Herstellerinnen in seinem bzw. ihrem Sortiment angewiesen ist. Ein anderer Grund für die 
Abhängigkeit kann darin bestehen, dass ein Anbieter oder eine Anbieterin auf bestimmte 
Nachfrager oder Nachfragerinnen angewiesen ist, weil keine zumutbaren anderen Nachfrager 
und Nachfragerinnen bestehen. Ein Abhängigkeitsverhältnis kann überdies auch entstehen, 
wenn ein Unternehmen seinen Betrieb auf eine langfristige Geschäftsbeziehung ausrichtet. 

11 Im Allgemeinen gehen die Wettbewerbsbehörden bei der Prüfung der Abhängigkeit wie folgt 
vor:  

 Zunächst werden die Ausweichmöglichkeiten des Unternehmens ermittelt. Zum Beispiel 
kann das Unternehmen versuchen, die gleiche Leistung bei einer anderen Anbieterin zu 
beziehen. In Frage kommt unter Umständen, auf ein anderes Produkt oder eine andere 
Dienstleistung auszuweichen. Auch der Verzicht auf die Leistung ist eine mögliche Alter-
native. Schliesslich kann die beste Alternative auch in einer Kombination dieser Möglich-
keiten bestehen. Beispielsweise kann das Unternehmen für einen Teil der fraglichen 
Leistung auf alternative Produkte oder Dienstleistungen ausweichen und im Übrigen auf 
den Bezug der Leistung verzichten (Teilverzicht). Bei der Ermittlung der Auswahlmög-
lichkeiten sind unter anderem Produkteigenschaften, Bezugsmengen oder Marktstruktu-
ren zu berücksichtigen. 

 Sobald feststeht, welche Ausweichmöglichkeiten bestehen, sind die Folgen zu ermitteln, 
die für das Unternehmen durch das Ausweichen auf die festgestellten Alternativen ent-
stehen würden. Dabei sind auch die Marktverhältnisse und die individuellen Eigenschaf-
ten des Unternehmens zu berücksichtigen. In Frage kommen insbesondere eine Um-
satzeinbusse, höhere Aufwendungen (z. B. Kosten für die Umstellung der Produktion), 
Kundenverluste oder – was vor allem massgebend ist – ein tieferer Gewinn oder tiefere 
Deckungsbeiträge. 
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 Schliesslich ist zu prüfen, ob die Folgen des Ausweichens oder des Verzichts für das 
Unternehmen zumutbar sind. Dies ist eine individuelle Beurteilung. Beispielsweise kann 
eine bestimmte Umsatzeinbusse für ein Unternehmen gravierende Folgen haben, wäh-
rend sie für ein anderes Unternehmen nicht ins Gewicht fällt. Allgemein gilt Folgendes: 
Sind die Nachteile für das Unternehmen unbedeutend, ist eine Abhängigkeit zu vernei-
nen. Umgekehrt ist die Unzumutbarkeit in der Regel nicht erst dann zu bejahen, wenn 
das Unternehmen in seiner Existenz bedroht ist.3  

Was ist unter «fehlender Gegenmacht» zu verstehen? 

12 Ob Gegenmacht vorliegt, bemisst sich am Interesse des mutmasslich relativ marktmächtigen 
Unternehmens an der Gegenleistung des mutmasslich abhängigen Unternehmens. Je grösser 
der Nachteil, den das Nichtzustandekommen oder die Auflösung des fraglichen Rechtsge-
schäfts für das mutmasslich relativ marktmächtige Unternehmen zur Folge hätte, desto grös-
ser ist die Gegenmacht des mutmasslich abhängigen Unternehmens. Hat das mutmasslich 
relativ marktmächtige Unternehmen ein gleiches oder ähnlich grosses Interesse am fraglichen 
Rechtsgeschäft, befindet sich das mutmasslich abhängige Unternehmen nicht in einer schwä-
cheren Position. Vielmehr sind die Machtverhältnisse in diesem Fall ausgeglichen. 

13 Die Vorschriften zur relativen Marktmacht beschränken sich darauf, abhängige Unternehmen 
in ihrer schwächeren Position vor Machtmissbrauch zu schützen. Bei ausgeglichenen Macht-
verhältnissen greifen sie nicht, denn es besteht kein Schutzbedürfnis. 

Wann liegt «grobes Selbstverschulden» vor? 

14 Das Selbstverschulden betrifft die Frage, welche Gründe zur Abhängigkeit geführt haben. Wer 
trotz eines klaren Missverhältnisses zwischen Risiken und Chancen in eine Abhängigkeit ge-
rät, soll sich nicht auf die Schutzvorschriften zur relativen Marktmacht berufen können. Sonst 
würden die Regeln Geschäftsmodelle fördern, mit denen unvernünftige Risiken eingegangen 
werden. 

15 Ein Selbstverschulden ist nicht schon zu bejahen, wenn sich ein unternehmerischer Entscheid 
im Nachhinein als unvorteilhaft herausstellt. Massgebend sind vielmehr die gesamten Um-
stände im Zeitpunkt des Geschäftsentscheides. Damit ein Selbstverschulden beachtlich ist, 
muss die Abhängigkeit auf grobe Eigenfehler zurückzuführen sein. 

Welche Verhaltensweisen eines relativ marktmächtigen Unternehmens sind 
unzulässig? 

16 Relativ marktmächtige Unternehmen verhalten sich unzulässig, wenn sie durch den Miss-
brauch ihrer Stellung auf dem Markt andere Unternehmen in der Aufnahme oder Ausübung 
des Wettbewerbs behindern oder die Marktgegenseite benachteiligen (vgl. Art. 7 KG). 

17 Ein Missbrauch kann namentlich darin bestehen, dass das relativ marktmächtige Unterneh-
men die Möglichkeit der Nachfrager und Nachfragerinnen einschränkt, Waren oder Dienstleis-
tungen, die in der Schweiz und im Ausland angeboten werden, im Ausland zu den dortigen 
Marktpreisen und den dortigen branchenüblichen Bedingungen zu beziehen (Art. 7 Abs. 2 
Bst. g KG). Mit der Vorschrift soll gegen ungerechtfertigte und im Vergleich zum Ausland er-
höhte Beschaffungskosten von Unternehmen in der Schweiz vorgegangen werden (soge-

 
3 Im Entscheid Madrigall hat die WEKO die Zumutbarkeit verneint bei einer Buchhandlung, die zwi-
schen 10 und 20 % ihres Umsatzes sowie weniger als 10 Millionen Franken Deckungsbeiträge mit 
den Büchern des relativ marktmächtigen Unternehmens erzielt hatte, wobei zusätzliche Kundenver-
luste aufgrund der hohen Qualität der betroffenen Bücher zu erwarten waren. Im Entscheid Fresenius 
Kabi hat die WEKO hingegen die Zumutbarkeit bejaht bei einem Unternehmen, das einen Gewinn von 
rund 165 Millionen Franken erwirtschaftet und durch den Verzicht auf die betroffenen Produkte einen 
Rückgang von Gewinn und Deckungsbeiträgen in der Höhe von weniger als 400 000 Franken sowie 
eher geringe weitere Verluste erlitten hätte (die betroffenen Produkte machten weniger als 0,2 % des 
Umsatzes des potenziell abhängigen Unternehmens aus). 
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nannte «Schweiz-Zuschläge»). Eine Einschränkung von Bezugsmöglichkeiten (z. B. Lieferver-
weigerung im Ausland oder Lieferung im Ausland zu schlechteren Konditionen als jene, die 
lokalen Unternehmen dort angeboten werden) ist nur missbräuchlich, wenn die Bezugskondi-
tionen des abhängigen Unternehmens in der Schweiz schlechter sind als diejenigen, die ein 
vergleichbares ausländisches Unternehmen im Ausland erhalten würde. Im Einzelfall kann 
dieser Vergleich jedoch schwierig sein, insbesondere wenn die Konditionen im Ausland indi-
viduell ausgehandelt werden und von mehreren Faktoren abhängen (z. B. Einkaufsvolumen, 
Lieferfristen, Rückgaberecht und Gegenleistungen). Erhält das abhängige Unternehmen in der 
Schweiz nur geringfügig schlechtere Konditionen, ist dies in der Regel nicht missbräuchlich.4  

18 Daneben können missbräuchliche Verhaltensweisen z. B. vorliegen, wenn das relativ markt-
mächtige Unternehmen Geschäftsbeziehungen verweigert, Handelspartner und Handelspart-
nerinnen bei Preisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen diskriminiert oder Geschäftsbe-
ziehungen nur aufnimmt oder weiterführt unter der Bedingung, dass der Handelspartner oder 
die Handelspartnerin zusätzliche Leistungen annimmt oder erbringt. 

19 Auch in Bezug auf den Missbrauch einer relativen Marktmacht müssen die Umstände des 
konkreten Einzelfalls gewürdigt werden. Dabei prüfen die Wettbewerbsbehörden auch, ob 
sachliche Gründe für das konkrete Verhalten vorliegen. 

Was ist die Rolle der Wettbewerbsbehörden (WEKO und Sekretariat)? 

20 Die Wettbewerbsbehörden sind Anlaufstelle für Fragen, Anregungen und Meldungen zum 
Thema relative Marktmacht. Sie bilden für alle Unternehmen und interessierten Kreise einen 
Ansprechpartner. 

21 Die Wettbewerbsbehörden setzen sich gegen den Missbrauch relativer Marktmacht ein. Dazu 
gehört, dass sie kartellrechtliche Verfahren durchführen und Entscheide fällen, sofern ein öf-
fentliches Interesse daran besteht. Dies kann namentlich der Fall sein, wenn ungeklärte 
Rechtsfragen im Raum stehen oder es um eine Fallkonstellation mit Bedeutung für eine ganze 
Branche oder für eine Vielzahl von Konsumentinnen und Konsumenten geht. Die Entscheide 
sollen dazu beitragen, dass die Vorschriften zur relativen Marktmacht einheitlich ausgelegt 
und angewendet werden. Dies gewährleistet Rechtssicherheit und gleiche und klare Regeln 
für alle, was dem Wettbewerb und den Unternehmen dient.  

22 Die aktive Rolle der Wettbewerbsbehörden beinhaltet auch, dass sie für Gutachten in Zivilpro-
zessen zur Verfügung stehen, ihre Position nach aussen kommunizieren (z. B. durch die Pub-
likation von Entscheiden, Medienmitteilungen, Jahresberichte) und die Unternehmen beratend 
begleiten. Die Wettbewerbsbehörden können betroffene Unternehmen aber auch auf den Zi-
vilrechtsweg verweisen (vgl. dazu hinten Rz 27 ff.). 

An wen kann sich ein Unternehmen wenden, wenn es vermutet, dass ein anderes 
Unternehmen gegen die Vorschriften zur relativen Marktmacht verstösst? 

23 Ein Unternehmen, welches vermutet, dass ein anderes Unternehmen ihm gegenüber seine 
relative Marktmacht missbraucht, kann sich einerseits an die Wettbewerbsbehörden (WEKO 
und Sekretariat) wenden, andererseits seine Rechte auf dem Zivilrechtsweg bei den zuständi-
gen Gerichten durchsetzen. Bei Bedarf kann ein Unternehmen die Dienste von Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälten in Anspruch nehmen. Eine anwaltliche Vertretung ist jedoch keine 
Voraussetzung für die Einreichung einer Anzeige bei den Wettbewerbsbehörden. 

24 Soweit sich das betroffene Unternehmen an die Wettbewerbsbehörden wendet, sollte es den 
massgeblichen Sachverhalt unter Verwendung des Meldeformulars (siehe hinten Teil II) mög-
lichst genau schildern. Dabei sind namentlich Angaben zu den involvierten Unternehmen, den 
betroffenen Waren oder Dienstleistungen und zum angeblichen unzulässigen Verhalten (z. B. 

 
4 WEKO, 24.6.2024, Rz 323, Fresenius Kabi, <https://www.weko.admin.ch> Praxis > Entscheide> 
(4.2.2025). 
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Nichtbelieferung oder Preisdiskriminierung) zu machen. Auch sollte das Unternehmen mög-
lichst genau jene Umstände schildern, welche seine Abhängigkeit von dem anderen Unter-
nehmen belegen könnten (z. B. durch Angaben zu fehlenden alternativen Produkten und An-
bietern und Anbieterinnen oder zu den negativen Folgen des Ausweichens bzw. des 
Verzichts). Soweit das anzeigende Unternehmen über Beweismittel für den mutmasslichen 
Missbrauch der relativen Marktmacht verfügt (z. B. Schriftstücke, E-Mails etc.), sind diese 
ebenfalls einzureichen. 

Kann das anzeigende Unternehmen anonym bleiben? 

25 Die Prüfung von relativer Marktmacht setzt die Beurteilung eines möglichen Abhängigkeitsver-
hältnisses des anzeigenden Unternehmens vom angezeigten Unternehmen voraus (vgl. vorne 
Rz 7 ff.). Zur sachgerechten Beurteilung dieses bilateralen Verhältnisses ist es grundsätzlich 
notwendig, dass den Wettbewerbsbehörden die Identität sowohl des angezeigten als auch des 
anzeigenden Unternehmens bekannt ist (vgl. auch vorne Rz 24). Sollte ein Unternehmen vor 
der Einreichung einer Anzeige dazu Fragen haben, steht es ihm frei, sich vorab informell an 
das Sekretariat zu wenden (Tel. +41 58 462 20 40 oder per Kontaktformular unter 
www.weko.admin.ch > Anzeigen > Relative Marktmacht). 

26 Gegenüber dem mutmasslich relativ marktmächtigen Unternehmen werden die Anzeige und 
die Identität des anzeigenden Unternehmens grundsätzlich nur offengelegt, wenn das anzei-
gende Unternehmen hiermit einverstanden ist. Zu beachten ist jedoch, dass es je nach Ver-
fahrensstadium geboten sein kann, dem angezeigten Unternehmen die Anzeige und die Iden-
tität des anzeigenden Unternehmens offenzulegen. Denn die Wettbewerbsbehörden müssen 
die gesetzlich garantierten Verteidigungsrechte des angezeigten Unternehmens gewährleis-
ten. Dieses kann diese Rechte grundsätzlich nur wahrnehmen, wenn es durch die Bekannt-
gabe der Anzeige in die Lage versetzt wird, zum konkreten Sachverhalt, namentlich zum bila-
teralen Verhältnis, Stellung zu nehmen. Eine Offenlegung der Identität kann gegebenenfalls 
auch durch übergeordnete Instanzen (Bundesverwaltungsgericht oder Bundesgericht) ange-
ordnet werden. Verweigert das anzeigende Unternehmen die Offenlegung der Anzeige 
und/oder seiner Identität, so kann dies zur Nichteröffnung oder Einstellung des Verfahrens 
führen. Alle den Wettbewerbsbehörden eingereichten Dokumente unterstehen grundsätzlich 
dem Öffentlichkeitsgesetz5 und müssen allenfalls im Rahmen eines Einsichtsgesuchs heraus-
gegeben werden, ausser wenn die Behörde deren Geheimhaltung vorgängig zugesichert hat 
(vgl. Art. 7 Abs. 1 Bst. h BGÖ). 

Wie gehen die Wettbewerbsbehörden (WEKO und Sekretariat) bei ihnen gemeldeten 
mutmasslichen Verstössen vor? 

27 Die Wettbewerbsbehörden nehmen sämtliche Anzeigen zu mutmasslichen Verstössen entge-
gen. Nach dem Eingang der Anzeige nehmen sie Kontakt mit dem anzeigenden Unternehmen 
auf. Bei Bedarf ersuchen sie das betreffende Unternehmen um weitere Auskünfte oder Unter-
lagen und bringen die Anzeige – mit dem Einverständnis des anzeigenden Unternehmens (vgl. 
vorne Rz 26) – dem angezeigten Unternehmen zur Kenntnis, mit der Möglichkeit zur Stellung-
nahme. Nach sorgfältiger Prüfung der erhaltenen Informationen entscheiden sie, ob sie ein 
Verfahren eröffnen oder nicht. In Frage kommen die Durchführung einer Untersuchung (vgl. 
Art. 27 ff. KG), wenn klare Hinweise auf einen Kartellrechtsverstoss vorliegen oder die Durch-
führung einer Vorabklärung (vgl. Art. 26 KG), wenn zwar gewisse Hinweise auf ein unzulässi-
ges Verhalten vorliegen, die Beweislage aber weniger klar ist. Denkbar ist auch, dass die 
Wettbewerbsbehörden (zunächst) gewisse Abklärungen im Rahmen einer Marktbeobachtung 
vornehmen. 

28 Der Entscheid, ob und in welcher Form die Wettbewerbsbehörden tätig werden, basiert auf 
einer Gesamtwürdigung. Die Wettbewerbsbehörden konzentrieren sich vor allem auf Fälle, die 
wichtige Rechtsfragen klären oder verbreitete Verhaltensweisen betreffen. Massgebend sind 

 
5 Bundesgesetz vom 17.12.2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, 
BGÖ; SR 152.3). 
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auch die Qualität der Anzeige, die Bereitschaft des Anzeigers, am Verfahren mitzuwirken so-
wie die Ressourcen der Wettbewerbsbehörden. Nicht möglich ist, dass die Wettbewerbsbe-
hörden bei allen Anzeigen ein kartellrechtliches Verfahren durchführen. Das anzeigende Un-
ternehmen hat keinen Anspruch, dass die Wettbewerbsbehörden ein Verfahren eröffnen. 

29 Ein Verfahren, das einen Fall von relativer Marktmacht betrifft, läuft grundsätzlich gleich ab 
wie andere kartellrechtliche Verfahren. Die Wettbewerbsbehörden können insbesondere Ein-
vernahmen durchführen und Auskunftsbegehren stellen. Nähere Informationen zum Ablauf 
einer kartellrechtlichen Untersuchung oder Vorabklärung finden Sie in den Merkblättern des 
Sekretariats der WEKO vom 19. Februar 2020 «Der Ablauf der Untersuchung – einfach er-
klärt» sowie «Der Ablauf der Vorabklärung – einfach erklärt» 6. 

30 Falls die Wettbewerbsbehörden auf die Eröffnung eines Verfahrens verzichten, teilen sie dies 
dem anzeigenden Unternehmen mit und nennen die Gründe. Das Unternehmen hat in jedem 
Fall die Möglichkeit, seine allfälligen Ansprüche vor einem Zivilgericht geltend zu machen (vgl. 
auch vorne Rz 23). 

Kann das Unternehmen, das von einem allfälligen Missbrauch eines marktmächtigen 
Unternehmens betroffen ist, an der WEKO-Untersuchung teilnehmen? 

31 Für das betroffene Unternehmen bestehen grundsätzlich folgende Teilnahmemöglichkeiten: 
In Frage kommt, an der Untersuchung entweder als Partei oder bloss als beteiligtes Unterneh-
men ohne Parteistellung (Art. 43 KG) teilzunehmen. Als Partei hat das Unternehmen im Ver-
fahren die gleichen Rechte wie das mutmasslich relativ marktmächtige Unternehmen, gegen 
welches sich die Untersuchung richtet. Unter anderem kann es die Akten einsehen, an Be-
weiserhebungen wie Einvernahmen teilnehmen, Beweisanträge stellen, zum Antrag des Sek-
retariats an die WEKO Stellung nehmen und gegen einen allfälligen negativen Entscheid der 
WEKO Beschwerde führen. Dagegen hat ein beteiligtes Unternehmen ohne Parteistellung ein-
geschränkte Mitwirkungsmöglichkeiten. Es muss aber zumindest einmal im Verfahren münd-
lich oder schriftlich zum Sachverhalt angehört werden. 

32 Die Wettbewerbsbehörden behalten sich vor, ein betroffenes Unternehmen, das einen allfälli-
gen Verstoss gegen die Vorschriften zur relativen Marktmacht meldet, aufzufordern, sich als 
Partei im Verfahren zu beteiligen. 

Können sich interessierte Dritte an einer laufenden WEKO-Untersuchung betreffend 
den allfälligen Missbrauch relativer Marktmacht beteiligen? 

33 Interessierte Dritte können den Wettbewerbsbehörden jederzeit Hinweise und relevante Infor-
mationen zu einer Untersuchung zukommen lassen. Für eine eigentliche Verfahrensbeteili-
gung von interessierten Dritten betreffend den allfälligen Missbrauch relativer Marktmacht be-
stehen hingegen hohe Hürden.7 Denn solche Verfahren betreffen in der Regel einen rein 
bilateralen Streit zwischen zwei Unternehmen. In einer solchen Konstellation gibt es neben 
dem anzeigenden, betroffenen Unternehmen keine weiteren mutmasslichen «Opfer» der im 
konkreten Einzelfall untersuchten mutmasslichen Wettbewerbsbeschränkung.  

Ordnen die Wettbewerbsbehörden konkrete Massnahmen gegen relativ marktmächtige 
Unternehmen an, die ihre Stellung missbrauchen? 

34 Sofern hinsichtlich eines mutmasslichen Missbrauchs der relativen Marktmacht eine kartell-
rechtliche Untersuchung durchgeführt wird (vgl. dazu vorne Rz 27), entscheidet die WEKO 
darüber, ob tatsächlich ein Kartellgesetzverstoss vorliegt. Ist dies der Fall, so kann die WEKO 
dem relativ marktmächtigen Unternehmen mit ihrer Verfügung Verhaltens- und Unterlassungs-
pflichten auferlegen oder eine allfällige einvernehmliche Regelung genehmigen (Art. 30 
Abs. 1 KG). In beiden Fällen werden für das relativ marktmächtige Unternehmen bestimmte 

 
6 Abrufbar auf <https://www.weko.admin.ch> unter Dokumentation > Bekanntmachungen/Erläuterun-
gen > Merkblätter. 
7 RPW 2024/4, 1318 ff., 1330 ff., 1341 ff. 
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Verhaltens- und Unterlassungspflichten rechtswirksam, sofern dieses Unternehmen die Ver-
fügung nicht an das Bundesverwaltungsgericht weiterzieht. 

35 Die dem relativ marktmächtigen Unternehmen aufzuerlegenden Verhaltens- und Unterlas-
sungspflichten können je nach Einzelfall und konkretem Missbrauch der relativen Marktmacht 
unterschiedlich ausfallen. Denkbar ist z. B., dass die WEKO einem relativ marktmächtigen Un-
ternehmen eine Belieferungspflicht zugunsten bestimmter Unternehmen auferlegt oder sie das 
relativ marktmächtige Unternehmen dazu verpflichtet, seine Preise diskriminierungsfrei zu ge-
stalten. 

Kann die WEKO auch gegen Unternehmen im Ausland Massnahmen erlassen? 

36 Für die Anwendbarkeit der Vorschriften zur relativen Marktmacht ist es grundsätzlich nicht 
relevant, wo die beteiligten Unternehmen ihren Sitz haben. Missbraucht ein Unternehmen mit 
Sitz im Ausland seine Stellung als relativ marktmächtiges Unternehmen, so untersteht es dem 
Schweizer Kartellrecht, wenn sich dieser Missbrauch auf den Wettbewerb in der Schweiz aus-
wirkt (Auswirkungsprinzip; Art. 2 Abs. 2 KG). Eine solche grenzüberschreitende Fallkonstella-
tion ist typischerweise gegeben, wenn ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen die Vor-
schriften zur relativen Marktmacht gegenüber einem ausländischen Unternehmen geltend 
macht. 

37 Die Durchsetzung der Vorschriften zur relativen Marktmacht kann für die WEKO jedoch mit 
Problemen behaftet sein. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein ausländisches relativ markt-
mächtiges Unternehmen über keinerlei Niederlassungen oder Tochtergesellschaften in der 
Schweiz verfügt. Diesfalls kann es für die Schweizer Wettbewerbsbehörden in der Praxis 
schwierig oder gar unmöglich sein, im Ausland einzugreifen, da es an den notwendigen Ab-
kommen mit anderen Staaten über die Durchsetzung des Kartellrechts fehlt. Insbesondere in 
einer solchen Konstellation kann es für Schweizer Unternehmen deshalb von Vorteil sein, den 
Zivilrechtsweg zu beschreiten (vgl. vorne Rz 23, 30). 

Besteht für ein relativ marktmächtiges Unternehmen ein Sanktionsrisiko? 

38 Direkte Sanktionen sind gemäss Kartellgesetz nur vorgesehen für den Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung sowie für besonders schwere Fälle von Wettbewerbsabreden 
(etwa Preis- und Gebietsschutzabreden). Der Missbrauch der Stellung als relativ marktmäch-
tiges Unternehmen kann hingegen nicht direkt sanktioniert werden. 

39 Davon unberührt ist die Möglichkeit der WEKO, im Wiederholungsfall eine Sanktion auszu-
sprechen, nämlich soweit die WEKO zum Abschluss einer formellen Untersuchung eine Un-
tersagungs- und Verpflichtungsverfügung gegen ein relativ marktmächtiges Unternehmen er-
lassen hat (vgl. vorne Rz 34) und das Unternehmen nach Eintritt der Vollstreckbarkeit der 
Verfügung gegen diese verstösst. 

Wo finde ich mehr Informationen zur Auslegung und Anwendung der Vorschriften zur 
relativen Marktmacht? 

40 Ihre verfahrensabschliessenden Entscheide, Schlussberichte, Beratungen und Gutachten 
publizieren die Wettbewerbsbehörden regelmässig in der Reihe «Recht und Politik des Wett-
bewerbs (RPW)»8. Wichtige Entscheide werden zusätzlich auch auf der Homepage veröffent-
licht9. Entscheidungen der Gerichte finden sich in deren Publikationsorganen und werden von 
den Wettbewerbsbehörden allenfalls auch in der RPW publiziert. Weitergehende Informatio-
nen zur relativen Marktmacht finden sich in den Gesetzesmaterialen und in der Fachliteratur. 

 
8 Abrufbar auf <https://www.weko.admin.ch> unter Praxis > Recht und Politik des Wettbewerbs 
(RPW). 
9 Abrufbar auf <https://www.weko.admin.ch> unter Praxis > Entscheide. 
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Zusammen mit den Vorschriften zur relativen Marktmacht ist eine neue Bestimmung 
zum sog. Geoblocking im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
geschaffen worden. Können sich Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen 
diesbezüglich ebenfalls an die Wettbewerbsbehörden wenden? 

41 Die Gesetzesänderung betrifft den staatlich nicht verordneten Einsatz von Geoblocking-Mass-
nahmen von Unternehmen (privates Geoblocking). Das private Geoblocking ist nach den 
neuen Vorschriften als unlauter im Sinne des UWG10 und somit als unzulässig qualifiziert. 
Demnach soll im Fernhandel (Internet, Telefon, Katalog) zukünftig insbesondere eine Diskri-
minierung von Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten bei Preisen oder Zahlungsbe-
dingungen grundsätzlich nur noch bei Vorliegen eines sachlichen Grundes möglich sein. 

42 Die Wettbewerbsbehörden sind nicht für den Vollzug des UWG zuständig. Betroffene können 
sich an das Staatsekretariat für Wirtschaft (SECO) oder an Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte wenden sowie allfällige Ansprüche auf dem Zivilrechtsweg geltend machen. Weiterfüh-
rende Informationen dazu sowie ein Beschwerdeformular finden sich auf der Homepage des 
SECO.11 

  

 
10 Bundesgesetz vom 19.12.1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241). 
11 Abrufbar auf <https://www.seco.admin.ch> unter Werbe- und Geschäftsmethoden > Unlauterer 
Wettbewerb. 
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Teil II: Meldeformular  
Anzeige an die Schweizer Wettbewerbsbehörden betreffend einen allfälligen 
Missbrauch von relativer Marktmacht 

1. Informationen zum betroffenen Unternehmen («Anzeigendes Unternehmen») 

1.1. Firma 

1.2. Adresse 

1.3. Kontaktperson im Unternehmen (Name, Funktion, Telefonnummer, E-Mail) 

1.4. (Falls vorhanden) Rechtsvertretung (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail) 

1.5. Geschäftstätigkeit (kurzer Beschrieb) 

2. Informationen zum mutmasslich relativ marktmächtigen Unternehmen  
(«Angezeigtes Unternehmen») 

2.1. Firma 

2.2. Adresse (Falls Hauptsitz im Ausland: auch allfällige Adressen von Tochtergesellschaften 
oder Niederlassungen in der Schweiz) 

2.3. Geschäftstätigkeit (kurzer Beschrieb) 

3. Informationen zum Abhängigkeitsverhältnis 

3.1. Erläutern Sie bitte möglichst detailliert, inwiefern zwischen Ihnen und dem angezeigten 
Unternehmen eine wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Nennen Sie dabei bitte insbe-
sondere: 

- das betroffene Produkt oder die betroffene Dienstleistung; 

- den Beginn der Abhängigkeit; 

- die Gründe der Abhängigkeit (beispielsweise infolge Produkteigenschaften, Be-
zugskonditionen, Markenreputation, Markentreue der Konsumentinnen und Kon-
sumenten, spezifischer Investitionen und Umstellungskosten sowie der Marktanteil 
des angezeigten Unternehmens und der betroffene Umsatz im Verhältnis zum Ge-
samtumsatz, etc.). 

3.2. Wie kam die Abhängigkeit zum angezeigten Unternehmen zustande? 

3.3. Erläutern Sie bitte möglichst detailliert, welche Möglichkeiten bestehen, auf alternative 
Produkte oder Dienstleistungen auszuweichen. 

3.4. Erläutern Sie bitte möglichst detailliert, welche Möglichkeiten bestehen, auf alternative 
Anbieter und Anbieterinnen oder Nachfrager und Nachfragerinnen (in der Schweiz oder 
im Ausland) auszuweichen. 

3.5. Erläutern Sie bitte möglichst detailliert, welche Folgen ein Ausweichen auf alternative 
Produkte oder Dienstleistungen und/oder auf alternative Anbieter und Anbieterinnen 
oder Nachfrager und Nachfragerinnen für Ihr Unternehmen hätte. Gehen Sie in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf folgende Aspekte (kurz, mittel- und langfristig) ein:  
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- Gewinneinbusse, inklusive Verhältnis zum Gesamtgewinn des Unternehmens; 

- Einbusse an Deckungsbeiträgen, inklusive Verhältnis zu den gesamten Deckungs-
beiträgen des Unternehmens; 

- Umsatzeinbusse, inklusive Verhältnis zum Gesamtumsatz des Unternehmens; 

- Zusatzkosten, inklusive Verhältnis zu den Gesamtkosten des Unternehmens; 

- anderweitige Folgen. 

Belegen Sie bitte Ihre Angaben soweit möglich. Geben Sie an, falls es sich bei den An-
gaben um eine Schätzung handelt, und erläutern Sie deren Grundlage.  

3.6. Erläutern Sie bitte möglichst detailliert, welche Folgen ein ersatzloser Wegfall des Ange-
bots oder der Nachfrage, von dem bzw. der Sie möglicherweise abhängig sind, für Ihr 
Unternehmen hätte und belegen Sie Ihre Erläuterungen. Gehen Sie in diesem Zusam-
menhang insbesondere auf folgende Aspekte (kurz-, mittel- und langfristig) ein:  

- Gewinneinbusse, inklusive Verhältnis zum Gesamtgewinn des Unternehmens; 

- Einbusse an Deckungsbeiträgen, inklusive Verhältnis zu den gesamten Deckungs-
beiträgen des Unternehmens; 

- Umsatzeinbusse, inklusive Verhältnis zum Gesamtumsatz des Unternehmens; 

- Zusatzkosten, inklusive Verhältnis zu den Gesamtkosten des Unternehmens; 

- anderweitige Folgen. 

Belegen Sie bitte Ihre Angaben soweit möglich. Geben Sie an, falls es sich bei den An-
gaben um eine Schätzung handelt, und erläutern Sie deren Grundlage.  

3.7. Welche konkreten Bemühungen haben Sie unternommen, auf alternative Produkte oder 
Dienstleistungen auszuweichen? 

3.8. Welche konkreten Bemühungen haben Sie unternommen, auf alternative Anbieter und 
Anbieterinnen oder Nachfrager und Nachfragerinnen (in der Schweiz oder im Ausland) 
auszuweichen? 

3.9. Beschreiben Sie bitte die Marktstellung des angezeigten Unternehmens. 

4. Informationen zum Missbrauch 

4.1. Worum geht es? – Schildern Sie bitte den wesentlichen Vorwurf, den Sie an das ange-
zeigte Unternehmen richten. 

4.2. Was erwarten Sie vom angezeigten Unternehmen bzw. inwiefern soll es sein Verhalten 
anpassen? 

4.3. Wie hat das angezeigte Unternehmen das Verhalten, das Sie ihm vorwerfen, begründet? 

4.4. Haben Sie beim angezeigten Unternehmen das Verhalten, das Sie ihm vorwerfen, be-
anstandet? 

� Ja  � Nein 

Falls ja: 

a) In welcher Form haben Sie das Verhalten beanstandet? 

b) Wie hat das angezeigte Unternehmen darauf reagiert? 
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Falls nein: 

Weshalb haben Sie das Verhalten nicht beanstandet? 

4.5. Welche Folgen hat das Verhalten des angezeigten Unternehmens für Sie? 

Bitte führen Sie auch aus, wann die einzelnen Folgen eingetreten sind oder eintreten 
werden. 

4.6. Verhält sich das angezeigte Unternehmen auch gegenüber anderen Unternehmen so? 

5. Weitere Hinweise und Bemerkungen 

6. Unterlagen 

Belegen Sie Ihre Ausführungen bitte, soweit möglich, mittels der Einreichung geeigneter Do-
kumente (z. B. Schriftstücke, E-Mails etc.). 

7. Offenlegung der Anzeige 

Sind Sie damit einverstanden, dass die Anzeige dem angezeigten Unternehmen offengelegt 
wird? 

� Ja  � Nein 

Hinweis: Damit die Wettbewerbsbehörden weitere Abklärungen vornehmen können, ist in der 
Regel erforderlich, das angezeigte Unternehmen mit der Anzeige zu konfrontieren. Dabei wah-
ren die Wettbewerbsbehörden allfällige Geschäftsgeheimnisse. Bitte begründen Sie, falls Sie 
mit der Offenlegung der Anzeige gegenüber dem angezeigten Unternehmen nicht einverstan-
den sind. Ohne Ihr Einverständnis wird die Anzeige dem angezeigten Unternehmen grund-
sätzlich nicht weitergeleitet12. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Wettbewerbsbehörden Amts- und Geschäftsgeheimnisse 
zu wahren haben und Kenntnisse, die sie bei ihrer Tätigkeit erlangen, nur zu dem mit der 
Auskunft oder dem Verfahren verfolgten Zweck verwerten dürfen (Art. 25 KG). Daher bitten 
wir Sie, vertrauliche und unter das Geschäftsgeheimnis fallende Informationen in Ihrer Anzeige 
einzeln als solche zu kennzeichnen (z. B. durch eine entsprechende farbliche Markierung) 
oder die Anzeige in zwei Versionen einzureichen (eine geschwärzte und eine ungeschwärzte 
Fassung). In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Merkblatt des Sekretariats 
«Geschäftsgeheimnisse»13. 

Bitte versehen Sie Ihre Anzeige mit Datum und Unterschrift. Sie ist per Post an die Adresse 
Wettbewerbskommission, Sekretariat, Hallwylstrasse 4, CH-3003 Bern oder per E-Mail an 
info@weko.admin.ch zu senden. 

 
12 Vgl. zur Frage, ob das anzeigende Unternehmen anonym bleiben kann, insbesondere zur allfälligen 
Herausgabepflicht nach dem Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) Rz 25 f. des vorliegenden Merkblatts. 
13 Abrufbar auf <https://www.weko.admin.ch/> unter Rechtliches / Dokumentation > Merkblätter. 
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